
Anlage 2 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Aufgaben und Benützung des Stadtarchivs der
Landeshauptstadt München (Stadtarchiv-Satzung) 

vom

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom
22.07.2014 (GVBl. S. 286), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Aufgaben und Benützung des Stadtarchivs der Landeshauptstadt München
(Stadtarchivsatzung vom 04.08.1993 (MüABl. S. 265)) wird wie folgt geändert:

 
1. § 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: �Unterlagen sind vor allem Urkunden,

Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne,
Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen
Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und
ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren
Nutzung notwendig sind.�

2. In § 3 Abs. 5 wird als zweiter Satz ergänzt: �Im Hinblick auf die spätere Archivierung ist das
Stadtarchiv bei der Einführung und Änderung technischer Systeme zur Erstellung und
Speicherung digitaler Unterlagen zu beteiligen.�

3. In § 3 Abs. 5 wird Satz 2 zu Satz 3. In Satz 3 wird �Es� ersetzt durch �Das Stadtarchiv�. 

4. § 6 erhält den Titel �Benützungsrecht�.

5. In § 6 Satz 1 wird �auf Antrag� gestrichen.

6. § 7 erhält folgende Fassung: �§ 7 Registrierung
Voraussetzung für die Benützung von Archivgut ist die einmalige Registrierung und die
Anlage eines Nutzerkontos in dem dafür bereitgestellten elektronischen
Archivinformationssystem.�

7. § 8 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: �Die Benützung von Archivgut im Lesesaal des
Stadtarchivs ist zusätzlich zur Registrierung beim Stadtarchiv schriftlich zu beantragen.�

8. § 8 Abs. 4 wird gestrichen.

9. § 9 wird zu § 11. In § 11 Abs. 1 Satz 2 wird �10 Jahre� ersetzt durch �nach zehn Jahren�.

10. § 10 wird zu § 9.

11. § 11 wird zu § 10. § 10 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: �Die Benützung im Stadtarchiv
erfolgt durch die Einsichtnahme in Findmittel, Archivgut und Reproduktionen in den dafür
vorgesehenen Räumen des Stadtarchivs.�

12. In § 12 Abs. 1 Satz 1 wird �§§ 6 bis 10� ersetzt durch �§§ 6 bis 9 und 11�.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.




